
 

 

TRAKTANDENLISTE DES GEMEINDERATES OPFIKON 
 

SITZUNG VOM Montag, 3. April 2023 
 
 
 
 E I N L A D U N G 
 _______________ 
 
 zur 5. Sitzung 
 
Zeit: 19:00 Uhr 
 
Ort: Singsaal Lättenwiesen 
 
 
TRAKTANDEN: 
 
1. 

  
Präsentation Stadtrat: 
Vorgehen Räumliches Entwicklungskonzept 

2.   Mitteilungen 

3.   Protokoll der 4. Sitzung vom 6. März 2023 

4. 
 

Postulat Haci Sari (SP) und Mitunterzeichnende 
"Lärmschutzmassnahmen Oberhusengebiet" - Begründung 

5. 
  

Motion Ulrich Weidmann und Ibrahim Zahiri (GV) 
"Bekämpfung von Littering" - Überweisung 

6.   Postulat Milena Brasi (NIO@GLP) und Mitunterzeichnende 
"Förderung von Fernwärmenetzen und Erdsonden" - Überweisung 

7. 
  

Sanierung Austrasse (Zunstrasse bis Wendehammer) 
Strassensanierung und Beleuchtung 
Projektgenehmigung, Kreditbewilligung 

8.   Instandstellung öffentliche Parkplätze Austrasse 
Projekt- und Kreditbewilligung 

9.   Amtliches Publikationsorgan 2024 - 2027 
grundlegende Bestimmungen 

    
 
 
 
Opfikon, 20. März 2023 1. VIZEPRÄSIDENTIN 
 Silvia Messerschmidt 
 
 ______________________________________________________________  

 

Die Gemeinderatssitzung ist öffentlich. Sie sind freundlich eingeladen, der 
Ratssitzung beizuwohnen. 

 ______________________________________________________________  
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Geschäftskontrolle Gemeinderat, Offene Geschäfte Stand: 24. März 2023 

Offene Geschäfte Amtsperiode 2018/2022 Nr. Eingang z.Zt. 
bei 

Reg. Nr. Vor-
stoss 

Termine Bemerkungen 

Postulat Benjamin Baumgartner (SVP) und Mitunterzeich-

nende, Finanzielle Entwicklung Opfikon, Leistungsüberprü-

fung 

135/21 22.11.21 SR 9.0.0 P 07.03.2023 
Verlängert um 6 Mo-
nate, bis 07.09.2023 

Postulat Manuela Bührer (FDP) und Mitunterzeichnende 
"Neospora caninum - Schutz der Landwirtschaft" 

143/22 27.06.22 SR 8.0.1 P 05.12.2023  

Postulat Helen Oertli (Grüne) und Mitunterzeichnende 
"Mehr Bäume im Opfikerpark" 

146/22 22.08.22 GR 7.4.0 P 06.03.2024  

Amtliches Publikationsorgan 2024 - 2027 
grundlegende Bestimmungen 

152/22 08.11.22 GR 9.0.0    

Sanierung und Teilerweiterung Schulanlage Mettlen 
Genehmigung Projektierungskredit 

153/22 08.11.22 RPK 6.1.5.1    

Instandstellung öffentliche Parkplätze Austrasse 
Projekt- und Kreditbewilligung 

155/22 06.12.22 GR 6.1.5.1    

Sanierung Austrasse (Zunstrasse bis Wendehammer), 
Strassensanierung und Beleuchtung 
Projektgenehmigung, Kreditbewilligung 

156/22 06.12.22 GR 6.3.2.1    

Anpassung Personalverordnung Stadt Opfikon 158/22 20.12.22 GPK 9.2.0    

Postulat Milena Brasi (NIO@GLP) und Mitunterzeichnende 
"Förderung von Fernwämenetzen und Erdsonden" 

157/22 28.12.22 GR 8.3.0 P  Überweisung pendent 

Motion Ulrich Weidmann und Ibrahim Zahiri (GV) 
"Bekämpfung von Littering" 

158/23 20.02.23 GR  M  Überweisung pendent 

Postulat Haci Sari (SP) und Mitunterzeichnende 
"Lärmschutzmassnahmen Oberhusengebiet" 

159/23 06.03.23 GR    Begründung pendent 

 



 

MITTEILUNGEN GEMEINDERAT 
 

SITZUNG VOM 3. April 2023 
 
 
Eingegangene Post 
 

- Postulat Haci Sari (SP) und Mitunterzeichnende "Lärmschutzmassnahmen Ober-

husengebiet" 

- RPK-Antrag Instandstellung öffentliche Parkplätze Ausstrasse Projekt- und Kredit-

bewilligung 

- RPK-Antrag Sanierung Ausstrasse (Zunstrasse bis Wendehammer), Strassensanie-

rung und Beleuchtung Projektgenehmigung, Kreditbewilligung 

- GPK-Antrag Amtliches Publikationsorgan 2024 - 2027, grundlegende Bestimmun-

gen 

- SR-Beschluss Erweiterung und Sanierung Schulanlage Halden Genehmigung der 

Bauabrechnung Auflösung der Objektbaukommission 

- SR-Beschluss Neubau und Sanierung Turnhallen Schulanlage Halden Genehmi-

gung der Bauabrechnung Auflösung der Objektbaukommission 

- Ersatzwahl eines Mitglieds des Stadtrats für den Rest der Amtsdauer 2022/2026 - 

Wahlanordnung 

- SR-Beschluss Motion Ulrich Weidmann und Ibrahim Zahiri (GV) Bekämpfung von 

Littering - Entgegennahme 

- SR-Beschluss Postulat Milena Brasi (NIO@GLP) und Mitunterzeichnende Förde-

rung von Fernwärmenetzen und Erdsonden - Entgegennahme 

- Präsidialverfügung Bezirksrat Entlassung Carla Louvés 13-03-2023 
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Haci Sari

M itglied des Gemeinderats
SP Opfikon

Geschâftsleitung Gemeinderat
Oberhauserstrasse 25

8152 Glattbrugg

Opfikon, 27.02.2023

Postulat gemâss gemâss $ 36 des OE Gemeinderat -
Lârmschutzmassnahmen Oberhusengebiet

1. Antrag

Der Stadtrat wird aufgefordert, Lârmschutzmassnahmen, wie etwa Lârmschutzwânde, Tem-
poreduktion, Ûberdachung, u.w. zu prûfen, um Lârmeinissionen zu verringern.

2. Begrûndung

Mit dem Antrag beabsichtigen die Antragstellenden eine Verbesserung der Wohn- und Schutz-

und Schulqualitât durch Reduktion der Làrmschutzemissionen. Der verursachte Lârm und die
damit verbundenen CO2-Emissionen an der Thurgauerstrasse sind fûr in der Region lebende
Menschen, Tiere und fùr die Umwelt stark beeintrâchtigend. Den Lârmpegel zu messen, Lârm-

schutzmassnahmen zu prûfen und umzusetzen sind fûr das Gebiet unerlàsslich. Unterschied-
liche Lârmschutzmassnahmen, bieten verschiedene Mehrwerte. Eine Ùberdachung wùrde ein

Gewinn neuer Flàchen fûr gesellschaftliches Zusammenkommen, neuer Grùnflâchen, Bàume,

u.w. bedeuten - nebst der Lârmreduktion. Làrmschutzwânde verringern die hohen, stôrenden
Lautstârken und eine Temporeduktion wûrde zusâtzlich der Umwelt zugutekommen.

Die Antragstellenden sind davon ùberzeugt, dass Massnahmen in diesem Gebiet fûr die Stadt
Opfikon einen Mehrwert bedeuten und die Bevôlkerung eine hôhere Lebens- sowie Wohn-
qualitàt geniessen wûrden.

Erstunterzeichner:

T

Haci Sari
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M itu nterzeich nende

Name Partei
Unterschriften

ierimi Graf

Qëndresa Sadriu-Hoxha

Ceren Bingôl

Thomas Wepf

Ola Sinani
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Ibrahim Zahiri 
Ulrich Weidmann 
Gemeindeverein Opfikon-Glattbrugg 
Mitglieder des Gemeinderates 
 
 
 Geschäftsleitung Gemeinderat 
 Oberhauserstrasse 25 
 8152 Glattbrugg 
 
 
 
 Opfikon, 20. Februar 2023 
 
 
Motion gemäss Art. 33 des Organisationserlass Gemeinderat 
 

Bekämpfung von «Littering» 
 
 
Das Littering, also das achtlose Wegwerfen oder Liegenlassen von Abfällen ist auch 

in Opfikon allgegenwärtig. Littering ist jedoch nichts anderes als illegale Abfallentsor-

gung und damit strafbar. Im Ordnungsbussenverfahren, Art. 49 Pol VO, Verunreinigung 

des öffentlichen Grundes, Kleinabfälle, sind nur Bussen von Fr. 40 vorgesehen. Dieser 

Betrag hat jedoch keine sichtbare- und abschreckende Wirkung. 

 

Aufgrund der Erwägungen stellen wir folgenden Antrag: 

Der Stadtrat wird beauftragt, dem Parlament im Rahmen der entsprechenden Gesetz-

gebung (Polizeiverordnung) eine Revision vorzulegen. Es geht darum, dass das acht-

lose Wegwerfen oder das illegale Entsorgen von Abfällen (Littering) viel härter bestraft 

und effizienter verhindert wird, als dies heute der Fall ist. Wir denken an eine abschre-

ckende Busse von mindestens Fr. 200.- pro Fall. Weiter sollte in diesem Zusammen-

hang das Budget für entsprechende Polizeikontrollen erhöht werden.  

Insbesondere muss die Schule mit der Polizei zusammenarbeiten und die Schüler/in-

nen aufklären, was das illegale Wegwerfen von Abfall für Folgen hat. 

 

 

Der Stadtrat wird gemäss Erwägungen beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten und 

dem Gemeinderat vorzulegen. 

 

 

 
 

 

Ibrahim Zahiri     Ulrich Weidmann 
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PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON
SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

SEITE

21 . Màrz 2023
2023-65
1 von2

Motion Ulrich Weidmann und lbrahim Zahiri (GV)
"Bekâmpfung von Littering" Zuweisung / Entgegennahme 1.8.0

Die Gemeinderâte Ulrich Weidmann (GV) und lbrahim Zahiri (GV) haben am
20. Februar 2023 die Motion "Bekâmpfung von Littering" eingereicht. Die Ge-
schâftsleitung des Gemeinderates hat die Mitglieder des Stadt- und Gemeinde-
rats am 23. Februar 2023 ûber den Eingang der Motion in Kenntnis gesetzt. An
der Sitzung des Gemeinderats vom 6. Mârz 2023 hat Ulrich Weidmann (GV) die
Motion im Rat begrûndet. Gemâss Artikel 34 des Organisationserlass Gemein-
derat hat der Stadtrat an der darauffolgenden Gemeinderatssitzung zu erklâren,
ob er bereit ist, die Motion entgegenzunehmen. Ein Ablehnungsantrag ist
schriftlich zu begrûnden. Nach der Ùbenrueisung, voraussichtlich am 3. Ap-
ri\2023, hat der Stadtrat innert 12 Monaten dem Rat schriftlich Antrag zu stellen.

Auf Antrag des Stadtprâsidenten

BESCHLIESST DER STADTRAT

1. Der Stadtrat ist bereit die Motion "Bekâmpfung von Littering" der Gemein-
derâte Ulrich Weidmann (GV) und lbrahim Zahiri (GV) entgegenzunehmen.

2. Der Ressortvorstand Bevôlkerungsdienste wird beauftragt bei einer Ûber-
weisung der Motion durch den Gemeinderat, dem Stadtrat eineinhalb Mo-
nate vor Ablauf der Beantwortungsfrist einen Beantwortungsentwurf zur Be-
schlussfassung vorzulegen.

3. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.
S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen BegrUndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Ulrich Weidmann, Wallisellerstrasse 156/59, 8152 Opfikon
- Gemeinderat
- Stadtschreiber
- Abteilungsleiterin Bevôlkerungsdienste
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srrzuNc vou 21. Màr22023
BEscHLUss NR. 2023-65
sErrE 2 von 2

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:
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1/;
Roman Schmid Willi leiker

VERSANDT:
23.03.2023
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Milena Brasi 
NIO@GLP 
Mitglied des Gemeinderates 
 
 
 Geschäftsleitung Gemeinderat 
 Oberhauserstrasse 25 
 8152 Glattbrugg 
 
 
 
 Opfikon, 18. November 2022 
 
 
Postulat gemäss Art. 36 des Organisationserlass Gemeinderat 
 

Förderung von Fernwärmenetzen und Erdsonden 
 
Angesichts der aktuellen Diskussionen um unabhängige Energieversorgung und 
Mangellage im Energiebereich und der sich beschleunigenden Klimaerwärmung wird 
schweizweit – und in Opfikon – über Alternativen zu Erdgas und Erdöl diskutiert. Es 
lohnt sich auch bezüglich Heizwärme und Kühlung langfristig über nachhaltige, 
unabhängige Energiequellen nachzudenken, um den Bedarf decken zu können. 
 
Mit Fernwärme/-kälte lässt sich auf besonders klimaschonende (und langfristig 
kostengünstige) Art heizen oder kühlen. Durch die Verwendung ohnehin anfallender 
Energie und Wärme können Brennstoffe effizienter genutzt werden. Die CO₂-
Emissionen, die etwa in Kraftwerken entstehen, werden durch Verwertung der 
überschüssigen Energie als Fernwärme verringert. Bei der Erdsonde wird Wärme aus 
dem Erdinnern bezogen, ohne dass Stoffe verbrannt werden müssen. Für 
Liegenschaftsbesitzer*innen verringern sich gegenüber fossilen Lösungen Aufwand 
und Risiko. Es muss etwa im Gebäude kein teurer Heizungskessel installiert und 
gewartet werden und potenziell gefährliche Stoffe wie Öl und Gas entfallen. Zudem 
wurde per 1. September 2022 das kantonale Energiegesetz angepasst. Das Gesetz 
verlangt unter anderem das Einsetzen von umweltfreundlichen Heizlösungen, wenn Öl- 
oder Gasheizungen ersetzt werden müssen.  
 
Im Sinne dieser Vorgabe und angesichts der drohenden Auswirkungen des 
Klimawandels sollte auch in Opfikon auf nachhaltige Wärmesysteme gesetzt werden. 
Die Stadt Opfikon hat sich in der Energieplanung von 2018 das Ziel gesetzt, dass der 
Anteil der erneuerbaren Energien bei Raumwärme und Warmwasser bis 2035 
mindestens 50% und bis 2050 80% betragen soll. Zusätzlich hat der Stadtrat im 
Rahmen der Klimastrategie beschlossen, dass alle kommunalen Gebäude und 
Anlagen bis 2040 klimaneutral sein müssen. Eine Massnahme ist dabei das Umstellen 
auf Fernwärme oder Erdsonden in Gebäuden, die der Stadt gehören. Die dafür nötigen 
Energieverbunde und Erdsonden bergen ein grosses Potenzial, um möglichst viele 
Liegenschaften anzuschliessen. Der Energieplanung ist auch zu entnehmen, dass die 
Nutzung von Erdwärme auf einem grossen Teil des Stadtgebiets möglich ist. 
 
Energie Opfikon hat die Energie-Versorgerin EBL mit der Realisierung eines 
Fernwärme- bzw. Fernkältenetzes in Opfikon beauftragt. Dieser Energieverbund 
Airport City (https://www.energieverbund-airportcity.ch/) soll die grosse Abwärme von 
Rechnern der InterXion (Schweiz) GmbH beziehen und bietet unter anderem eine gute 
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Grundlage für einen Ausbau der Fernwärme im gesamten Stadtgebiet. Gemäss 
Energie Opfikon können durch diesen Ausbau, wie er zurzeit geplant ist, ca. 15’000 
Tonnen CO₂ eingespart werden, was dem jährlichen CO₂-Ausstoss von mehr als 3’000 
Schweizer*innen entspricht.  
 
Zu diesem Zweck fordern wir den Stadtrat dazu auf: 
 

• seine grundsätzliche Haltung zu Fernwärmenetzen und erneuerbaren Energien 
sowie zu Investitionen, Beteiligungen in diesem Bereich und das Betreiben 
solcher Netze darzulegen.  

 

• den Energieplan mit einem Fokus auf Fernwärme und Heizungssysteme auf 
Basis erneuerbarer Energien zu aktualisieren. 
 

• auf dieser Grundlage die aktuelle potenzielle Kapazität für 
Fernwärmenetzwerke und Erdsonden zu erheben und einen konkreten 
Zeitplan für den Ausbau zu erstellen. 
 

• aufzuzeigen, wie alle Liegenschaftsbesitzer*innen in Opfikon rund 5 Jahre im 
Voraus über diese Möglichkeiten informiert sein können, damit sie 
Planungssicherheit haben. 

 

• zu prüfen, ob das Fernwärmenetz in allen Quartieren, in denen dies möglich 
ist, ausgebaut und die Anbindung privater Liegenschaften (als Produzenten 
oder Bezügerinnen) ermöglicht werden kann. 

 

• darüber zu berichten, ob er beabsichtigt, sämtliche städtischen Liegenschaften 
an ein Fernwärmenetz anzuschliessen, welcher Zeitplan zur Umstellung der 
Liegenschaften vorliegt und ob dazu bereits Gespräche mit oder Angebote an 
Private laufen. 

 

• Möglichkeiten auszuarbeiten, wie bei jeder Sanierung städtischer 
Liegenschaften und deren Anbindung an die Fernwärme die umliegenden 
Liegenschaften frühzeitig in die Planung und Umsetzung von Verbünden 
einbezogen werden können. Der Anschluss ans Fernwärmenetz oder 
gemeinsamen Erdsonden soll diesen Liegenschaften ermöglicht und deshalb 
die vorhandene Nachfrage in die Planung und Realisierung der Infrastruktur 
einbezogen werden. 

 

• aufzuzeigen, welche Anreize für Private geschaffen werden können, sich den 
Fernwärmenetzen der Stadt (mit Kostenbeteiligung) anzuschliessen oder 
eigene Energieverbunde einzurichten, bei denen sich weitere 
Interessent*innen anschliessen können. 

 

• dem Gemeinderat mitzuteilen, falls für die Förderung und den Ausbau von 
Fernwärme und Erdsonden gesetzliche Grundlagen fehlen oder 
angepasst/ergänzt werden müssen. 

 
 
 
 
 
Milena Brasi  
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Mitunterzeichnende: 
 
 
Name Partei Unterschrift 
 
Evelyne Sydler NIO@GLP   
 
Andreas Baumgartner NIO@GLP .  
 
Ibrahim Zahiri GV  
 
Ulrich Weidmann GV  
 
Patrick Rouiller Die Mitte  
 
Tanja Glanzmann Die Mitte  
 
Qëndresa Hoxha-Sadriu SP   
 
Helen Oertli Grüne  
 
David Sichau Grüne . 
 
Stefan Laux EVP  
 
Mathias Zika FDP  
 
Manuela Bührer FDP   
 
Björn Blaser FDP  
 
Heidi Pante FDP  
 
Kathrin Balimann FDP 
 
Gregor Bührer FDP 
 
Dario Petrovic FDP 
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PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

srrzuNc vom 21. Màr22023
BEscHLUSS NR. 2023-67
sErrE 1 von 2

Postulat Milena Brasi (NlO@GLP) und Mitunterzeichnende Fôrderung von
Fernwârmenetzen und Erdsonden - Zuweisung / Entgegennahme 8.3.0

Die Gemeinderâtin Milena Brasi (NIO@GLP) und Mitunterzeichnende haben
am 28. Dezember 2022 das Postulat "Fôrderung von Fernwârmenetzen und
Erdsonden" eingereicht. Die Geschâftsleitung des Gemeinderats hat die Mit-
glieder des Stadt- und Gemeinderats am 12. Januar 2023 ûber den Eingang
des Postulats in Kenntnis gesetzt. An der Sitzung des Gemeinderats vom
6. Mârz 2023 begrûndete Milena Brasi das Postulat im Rat. Gemâss Artikel 37
des Organisationserlass Gemeinderat hat der Stadtrat an der darauffolgenden
Gemeinderatssitzung zu erklâren, ob er bereit ist, das Postulat entgegenzuneh-
men. Ein Ablehnungsantrag ist schriftlich zu begrùnden. Nach der Ûbenveisung,
voraussichtlich am 3. April2023, hat der Stadtrat innert 12 Monaten dem Rat
Bericht zu erstatten.

Auf Antrag des Stadtprâsidenten

BESCHLIESST DER STADTRAT

1. Der Stadtrat ist bereit das Postulat "Fôrderung von Fernwârmenetzen und
Erdsonden" der Gemeinderâtin Milena Brasi (NIO@GLP) und Mitunter-
zeichnenden entgegenzunehmen.

2. Der Ressortvorstand Gesellschaft wird bei einer Ùberweisung des Postula-
tes durch den Gemeinderat beauftragt, in Zusammenarbeit mit dem Ress-
ortvorstand Bau und lnfrastruktur dem Stadtrat eineinhalb Monate vor Ab-
la uf der Beantwortu n gsfrist e i nen Beantwortu ngsentw urt zur Besch lussfas-
sung vorzulegen.

3. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bùlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V,m,
S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen BegrUndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Milena Brasi, Grâtzlistrasse 3, 8152 Opfikon
- Gemeinderat
- Stadtschreiber
- Abteilungsleiterin Bau und lnfrastruktur

K.ûX
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NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

-? {d
Roman Schmid Willi Bleiker

VERSANDT:
23.03.2023
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SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.
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Sanierung Austrasse, (Zunstrasse bis Wendehammer)
Strassensanierung und Beleuchtung
Projektgenehmigung, Kreditbewillig ung 6.3.2.1
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1. Ausgangslage

Die Austrasse weist massive Schâden im Belag und den Strassenabschlûssen
auf. Mit der Sanierung werden lose Randabschlûsse erneuert und Risse sowie
Vertiefungen im Belag behoben. Der bestehende Belag wird ersetzt und die
Fundation wo nôtig ergânzt. Die bestehende Beleuchtung wird komplett ersetzt.
Die vorhandenen Leitplanken, welche den Zweck der Temporeduktion haben,
werden entfernt und durch mehrere Parkfelder entlang der Austrasse ersetzt.
Die Entwâsserung soll neu ùber die Schultern in die Grlinflâchen erfolgen, daztt
wird der Grûnstreifen zwischen Strasse und Wald neu gestaltet.

Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 2021-225 vom 5. Oktober 2021 fur das Vor-
projekt einen Kredit im Betrag von CHF 11'200 inkl. MWST zu Lasten der ln-
vestitionsrechnung, Konto-Nr. 205.5010.023, bewilligt. Das lngenieurbûro Mar-
tinelli Lanfranchi Partner AG, Glattbrugg, wurde mit der Projektierung und Bau-
leitung beauftragt. Die Oberbauleitung wird durch die Abteilung Bau und lnfra-
struktu r wahrgenommen.

2. Projektumfang

Der gesamte Strassenraum, von der EinmUndung in die Austrasse bis zum
Wendekreis, wird komplett saniert.

Um die Sicherheit der Fussgânger zu gewâhrleisten wird in Koordination mit der
Abteilung Finanzen und Liegenschaften ein neuer Fussweg erstellt. Der Fuss-
weg wird zwischen den Parkfeldern und dem Zaunvom letzten Parkplatz bis hin
zum Haupteingang der Sportanlage Au erstellt. Die Parkfelder entlang der
Strasse werden deshalb neu ausgerichtet. Der Betrag fûr diese und weitere Sa-
nierungsmassnahmen auf dem Grundstûck der Abteilung Finanzen und Liegen-
schaften wird durch diese separat beantragt und in dieser Kostenaufstellung
nicht aufgefûhrt.

Durch die Energie Opfikon AG werden die bestehenden Wasserleitungen er-
setzt. Auf dem grossen Parkplatz werden vier Parkplâtze mit Elektro-Ladestati-
onen versehen. Fur einen spâteren Ausbau der Anlage wird bereits jetzt ein
Rohrsystem eingebaut.

3. Kostenaufteilung

Die Gesamtaufwendungen im Betrag von CHF 1'386'200 (Anteil Stadt Opfikon
cHF 686'200) teilt sich wie folgt auf die einzelnen Kostentrâger auf:rcry
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PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR,

SEITE

06. Dezember2022
2022-284
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Leistungen

Vorprojekt:
Bewilligter Kredit SRB Nr. 2021-225

Bauprojekt:
Strassenbau
Ôffentliche Beleuchtung
Nebenarbeiten

Kostentrâger

Stadt Opfikon CHF 11'200

Betrag

Stadt Opfikon
Stadt Opfikon
Stadt Opfikon

CHF
CHF
CHF

480'000
54'000
54'000

Zwischentotal inkl. MWST

Gesamttotal inkl. MWST gerundet

Wasserleitung

Stadt Opfikon

Stadt Opfikon

Energie Opfikon AG

CHF

CHF

CHF

675'000

686'200

514',000
n

Zwischentotal inkl. MWST

Gesamttotal inkl. MWST gerundet

Energie Opfikon AG CHF

CHF

1

700'000

1'386'200

Die vertragsrechtliche Arbeitsvergabe fUr die Stadt Opfikon beschrânkt sich auf
die Anteile des Kostentrâgers Strasse inkl. ôffentliche Beleuchtung, im Betrag
von CHF 675'000 inkl. MWST.

Folgekosten:
Die kûnftige Belastung der Erfolgsrechnung betrâgt fûr den Strassenbau und
ôffentliche Beleuchtung aufgrund der definierten Nutzungsdauer von 40 Jahren
jâhrlich CHF 17'155 (Folgekosten 2.5%).

Auf Antrag des Vorstandes Bau und lnfrastruktur

BESCHLIESST DER STADTRAT

1. Das Projekt Sanierung Austrasse inkl. ôffentliche Beleuchtung verfasst
durch die Martinelli Lanfranchi Partner AG, Glattbrugg, wird genehmigt.

2. Der erforderliche Kredit fûr die Sanierung der Strasse inkl. ôffentlichen Be-
leuchtung im Betrag von CHF 686'200 inkl. MWST zu Lasten der lnvestiti-
onsrechnung, Konto-Nr. 205.501O.O2g,wird bewilligt. Dieser Kredit beinhal-
tet den bewilligten Kredit fûr das Vorprojekt und das Bauprojekt mit Verfû-
gung des Bauvorstandes vom27. Juni2022.
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3. Dem Gemeinderat wird beantragt, fUr die Sanierung der Austrasse inkl. der
ôffentlichen Beleuchtung einen Objektkredit im Betrag von CHF 686'200
inkl. MWST zu bewilligen.

4. Die Energie Opfikon AG und die Abteilung Finanzen und Liegenschaften
werden eingeladen, den Kredit und die Arbeiten fûr ihren Anteilzu bewilligen
und gestûtzt auf die submissionsrechtliche Vergabe den selben Unterneh-
mer zu beauftragen.

5. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat BUlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.
S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

6. Mitteilung durch Protokollauszug an

- lngenieurbUro Martinelli Lanfranchi Partner AG, Europa-Strasse 15,
8152 Glattbrugg

- Energie Opfikon AG, Schaffhauserstrasse 121,8152 Glattbrugg
- Gemeinderat
- RechnungsprUfungskommission
- Finanzen und Liegenschaften
- Bau und lnfrastruktur

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

a 1,'^,
Roman Schmid Willi Bleiker

VERSANDT
08.12.2022wew
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GR-Antrag Sanierung Austrasse, (Zunstrasse bis Wendehammer)
Strassensanierung und Beleuchtung
Projektgenehm igung, Kreditbewilligung 6.3.2.1

Gestûtzt auf den Antrag des Stadtrates vom 6. Dezember 2022 und auf Art. 19,
lit. d der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT

Fur die Sanierung der Austrasse inkl. der ôffentlichen Beleuchtung wird ein
Objektkredit im Betrag von CHF 686'200 inkt. MWST bewiiligt.

Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Stadtrat
- Finanzen und Liegenschaften
- Bau und lnfrastruktur, Tiefbau

1
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BERICHT

1. Ausgangslage

Die baulichen lnstandstellungen aller Tiefbauprojekte ist im Sanierungsplan der
Abteilung Bau und lnfrastruktur, Finanzplan, erfasst. Jâhrlich werden einzelne
Strassen und Werkleitungen zur Werterhaltung koordiniert mit der Energie
Opfikon AG saniert. Die Austrasse weist massive Schâden im Belag und den
Strassenabschlûssen auf. Mit der Sanierung werden lose Randabschlûsse er-
neuert und Risse sowie Vertiefungen im Belag behoben. Der bestehende Belag
wird ersetzt und die Fundation wo nôtig ergânzt. Die bestehende Beleuchtung
wird komplett ersetzt. Die vorhandenen Leitplanken, welche den Zweck der
Temporeduktion haben, werden entfernt und durch mehrere Parkfelder entlang
der Austrasse, ersetzt. Die Entwâsserung soll neu ûber die Schultern in die
Grûnflàchen erfolgen. Dazu wird der GrUnstreifen zwischen Strasse und Wald
neu gestaltet.

Der Stadtrat hat mit Beschluss Nr. 2021-225 vom 5. Oktober 2021 fur das Vor-
projekt einen Kredit im Betrag von CHF 11'200 inkl. MWST zu Lasten der lnves-
titionsrechn ung, Konto-N r. 205. 50 1 0. 023, bewilligt. Das I ngenieurbûro Martinelli
Lanfranchi Partner AG, Glattbrugg, wurde mit der Projektierung und Bauleitung
beauftragt. Die Oberbauleitung wird durch die Abteilung Bau und lnfrastruktur
wahrgenommen.

Die Realisierung des Sanierungsprojektes ist mit Baustart Juli 2023 bis im FrUh-
jahr 2024 eingeplant.

2. Projektumfang

Der gesamte Strassenraum, von der EinmUndung in die Austrasse bis zum
Wendekreis, wird komplett saniert.

Um die Sicherheit der Fussgânger zu gewâhrleisten, wird in Koordination mit
der Abteilung Finanzen und Liegenschaften ein neuer Fussweg erstellt. Der
Fussweg wird zwischen den Parkfeldern und dem Zaun vom letzten Parkplatz
bis hin zum Haupteingang der Sportanlage Au erstellt. Die Parkfelder entlang
der Strasse werden deshalb neu ausgerichtet. Der Betrag fûr diese und weitere
Sanierungsmassnahmen auf dem Grundstûck der Abteilung Finanzen und Lie-
genschaften wird durch diese separat beantragt und in dieser Kostenaufstel-
lung nicht aufgefûhrt.

Durch die Energie Opfikon AG werden die bestehenden Wasserleitungen, aus
dem Jahr 1971 , ersetzt. Auf dem grossen Parkplatz werden vier Parkplâtze mit
Elektro-Ladestationen versehen. Fûr einen spâteren Ausbau der Anlage wird
bereits jetzt ein Rohrsystem eingebaut.

m@x
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3. Kosten

Die Gesamtaufiruendungen im Betrag von CHF 1'386'200 (Anteil Stadt Opfikon
CHF 686'200) teilt sich wie folgt auf die einzelnen Kostentrâger auf:

Leistungen Kostentrâger Betrag

Vorprojekt:
Bewilligter Kredit SRB Nr. 2021-225 Stadt Opfikon CHF 11',200

Bauprojekt:
Strassenbau
Ôffentliche Beleuchtung
Nebenarbeiten

Stadt Opfikon
Stadt Opfikon
Stadt Opfikon

480'000
54'000
54'000

CHF
CHF
CHF

nr Stadt kon H
Zwischentotal inkl. MWST Stadt Opfikon CHF 675'000

Gesamttotal inkl. MWST gerundet Stadt Opfikon CHF 686'200

Wasserleitung
Elektroleituno

Energie Opfikon AG
Eneroie Oofikon AG

CHF
CHF

514'000
186'000

Zwischentotal inkl. MWST

Gesamttotal inkl. MWST gerundet

Energie Opfikon AG CHF 700'000

cHF 1'386'200

Die vertragsrechtliche Arbeitsvergabe fUr die Stadt Opfikon beschrânkt sich auf
die Anteile des Kostentrâgers Strasse inkl. ôffentliche Beleuchtung im Betrag
von CHF 675'000 inkl. MWST.

Der Anteil der Wasserleitung und Elektroleitung im Betrag von CHF 700'000
inkl. MWST ist vertragsrechtlich durch die Energie Opfikon AG zu vergeben.

Gemàss der $19 lit. d der Gemeindeordnung liegt die Kreditbewilligung im Be-
trag von cHF 686'200 inkl. MWST in der Kompetenz des Gemeinderates.

Folgekosten:
Die kûnftige Belastung der Erfolgsrechnung betrâgt fùr den Strassenbau und
ôffentliche Beleuchtung aufgrund der definierten Nutzungsdauer von 40 Jahren
jâhrlich CHF 1 7' 155 (Folgekoslen 2.5o/o).

4. Koordination mit anderen Werkleitungseigentûmer

Gleichzeitig mit diesem Projekt werden durch die Energie Opfikon AG die Was-
serleitung und die Elektroleitung erneuert. Somit wird die Versorgung in diesem
Gebiet dem heutigen Standard angepasst.

rew
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5. Organisation

Das Bauvorhaben wird nach den Richtlinien ûber die Erstellung ôffentlicher Bau-
vorhaben (RôB) der Stadt Opfikon realisiert. Auf die Bildung einer Objektbau-
kommission nach $ 6 wird aufgrund einer rein technischen Sanierung verzichtet.

6. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, fûr die Sanierung der Austrasse inkl. der ôf-
fentlichen Beleuchtung einen objektkredit im Betrag von cHF 686'200
inkl. MWST zu bewilligen.

NAMENS DES STADTRATES
Pràsident: Stadtschreiber:

q
Roman Schmid Willi Bleiker
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RECHNUNGSPRUFUNGSKOMMISSION OPFIKON

Sanierung Austrasse (Zunstrasse bis Wendehammer), Strassensanierung
und Beleuchtu ng Projektgeneh m igung, Kred itbewi lli gu ng 6.3.2.1

Ausgangslage

Die Austrasse sowie die ôffentlichen Parkplâtze Austrasse weisen massive Schâden im Belag

und den Strassenabschlûssen auf. Mit der Sanierung werden lose Randabschlûsse erneuter und

Risse sowie Vertiefungen im Belag behoben. Der bestehende Belag wird ersetzt und die Funda-
tion wo nôtig ergânzt. Die bestehende Beleuchtung wir komplett ersetzt. Die vorhandenen Leit
planken, welche den Zweck der Temporeduktion haben, werden entfernt und durch mehrere
Parkfelder entlang der Austrasse ersetzt. Die Entwâsserung soll neu ûber die Schultern in die

Grûnflâchen erfolgen, dazu wird der Grûnstreifen zwischen Strasse und Wald neugestaltet.

Projektumfang

Der gesamte Strassenraum, von der Einmundung in die Austrasse bis zum Wendekreis, wird

komplett saniert.

Um die Sicherheit der Fussgânger zu gewàhrleisten, wird in Koordination mit der Abteilung Fi-

nanzen und Liegenschaften ein neuer Fussweg erstellt. Der Fussweg wird zwischen den Parkfel-
dern und dem Zaun vom letzten Parkplatz bis hin zum Haupteigang der Sportanlage Au erstellt.

Die Parkfelder entlang der Strasse werden deshalb neun ausgerichtet. Der Betrag fùr diese und

weitere Sanierungsmassnahmen auf dem Grundstùck der Abteilung Finanzen und Liegenschaf-
ten wird durch diese separat beantragt und in dieser Kostenaufstellung nicht aufgefûhrt.

Kosten

Die Gesamtaufwendungen fûr die Sanierung der Strasse ohne Parkplâtze betrâgt Total CHF.
1'386'200. DerAnteil der Stadt Opfikon inkl. MWST und Vorprojektkredit betrâgt CHF 686'200.

Dir Kosten von 700'000 fur Wasser- und Elektroleitungen werden durch die Werke Opfikon uber-
nommen. Die jâhrlichen Folgekosten bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren betragen CHF

17'155.- (2.SYo).

Erwâgungen der RPK

Die RPK hat den vom Stadtrat vorgelegten Kreditantrag mit samt den Unterlagen sorgfâltig ge-

prûft. Anlâsslich der ausgehândigten Unterlagen hatte die RPK einige Fragen zum Projekt ge-

stellt, welche durch den SR zufriedenstellend beantwortet wurden. Bei einem Augenschein im
Oktober 2020 war die RPK zudem vor Ort und konnte die sachliche Notwendigkeit feststellen.
Aus Sicht der RPK ist auch die finanzielle Angemessenheit gegeben.

Antrag

Gestùtzt auf die vorgehend formulierten Erwâgungen, stellt die RPK mit 5:0 Ja- Stimmen dem

Gemeinderat den Antrag, den Kredit zur Sanierung der Austrasse zu genehmigen.

Referent: Benjamin Baumgartner

Der Vizeprâsident

r

ffiLdæ

Opfikon, 14. Mà22023

$ffi\L.: Benjamin Baumga
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I nstandste I I u ng ôffentl iche Pa rkp lâtze Austrasse
Projekt- und Kreditbewilligung 6.1.5.1
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1. Ausgangslage

Fûr die zu sanierende Austrasse genehmigte der Stadtrat fûr die Abteilung Bau
und lnfrastruktur am 5. Oktober 2021 mit Beschluss Nr.2021-225 einen Projek-
tierungskredit und gab eine lngenieursubmission in Auftrag, fûr welche die Mar-
tinelli Lanfranchi Partner AG, Glattbrugg, den Zuschlag erhielt. Wâhrend der Er-
stellung des Bauprojekts stellte sich die Frage, ob die sich ebenfalls in einem
schlechten Zustand befindenden ôffentlichen Parkplâtze, welche fûr die Sport-
anlage Au, die Waldhûtte, die Familiengârten sowie fUr Spaziergânger/innen zur
Verfûgung stehen, gleichzeitig instand gestellt werden sollen.

Der Stadtrat unterstUtzt dieses Vorgehen und bewilligte mit Beschluss Nr.2022-
168 vom 12. Juli2022 einen Kredit von CHF 43'000 fûr die Erarbeitung eines
Projekts. Um die bestehenden Synergien mit der Strassensanierung optimal zu
nutzen, wurde das lngenieurbUro Martinelli Lanfranchi Partner AG beauftragt,
welches die Bauarbeiten danach auch gemeinsam ausschreibt, was ebenfalls
Vorteile mit sich bringt.

Das Projekt der Abteilung Bau und lnfrastruktur fUr die Strassensanierung und
den Beleuchtungsersatz sowie den Ersatz der bestehenden Wasserleitungen
und des Elektrotrasses durch die Energie Opfikon AG wird dem Stadtrat gleich-
zeitig zur Beschlussfassung unterbreitet. Die beiden Teile des Bauvorhabens
sind jedoch unabhângig voneinander zu genehmigen. Dies, da die Strassensa-
nierung auch ohne die Instandstellung der Parkplâtze ausgefûhrt wird, hingegen
die Parkplâtze bei einer allfâlligen Ablehnung des Strassensanierungsprojekts
nicht im geplanten Zeitpunkt instand gestellt wûrden.

2. Projekt

Wie die zu sanierende Austrasse weisen auch die Parkplâtze Schâden wie
Risse und Belagsflicke auf. Auch sind lokale Setzungen zu erkennen und die
Abschlùsse sind teilweise beschâdigt. Daher werden entlang der Austrasse die
drei grossen Parkplâtze mit jeweils mehreren Parkfeldern instand gestellt.

Durch Sickersteine mit grôsseren Fugen erhalten die Parkfelder eine sickerfâ-
hige Oberflâche. Die Fahnvege auf den Parkflâchen werden mit einem Stras-
senbelag versehen.

Auf dem grossen Parkplatz am Ende der Austrasse bei der Wendeschlaufe wird
auf den Stirnseiten der Parkplâtze eine ungefâhr 1 m breite Grûnflâche geschaf-
fen, um die Entwâsserung zu verbessern. Fûr elektrische Fahrzeuge werden
vier Parkplâtze erstellt. Die Kosten fûr die vier Ladestationen einschliesslich den
nôtigen Zuleitungen und lnstallationen trâgt die Energie Opfikon AG. Fûr einen

ffi@w
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môglichen weiteren Ausbau der Elektro-Ladestationen wird zulasten der Stadt
Opfikon bereits eine zusâtzliche Rohranlage eingelegt. Somit mûssten bei ei-
nem Ausbau nur noch Grabarbeiten in den Grûnflâchen vorgenommen werden,

Der Winkel der schrâgen Parkplâtze entlang der Austrasse wird verkleinert, so-
dass diese weniger seitliche Ausdehnung benôtigen. Zusammen mit der Veren-
gung der Strasse in diesem Bereich entsteht ein 1.50 m breiter Streifen, welcher
bis vor den Eingang der Sportanlage als Gehweg ausgebaut wird. Dies ist er-
forderlich, da fUr die hinter den parkierten Fahrzeugen entlanggehenden Perso-
nen immer wieder gefâhrliche Situationen entstanden. Mit dem neuen Gehweg
wird diese Situation entschârft. Durch die Anderung des Winkels fallen einige
Parkplâtze weg. Diese werden durch neue Parkfelder im Strassenbereich er-
setzt, welche gleichzeitig als Verkehrsberuhigungsmassnahme dienen. Die der-
zeit vorhandenen Leitplanken werden entfernt.

Die lnstandstellung der Parkplâtze findet in Koordination mit dem Projekt der
Strassensanierung (Beginn: Juli 2023) voraussichtlich von anfangs November
bis Ende Dezember 2023 statt. Der Deckbelag ûber die gesamte Baustelle wird
im Sommer 2024 eingebaut.

3. Auftragsvergaben

Nach der Kreditbewilligung werden die einzelnen Arbeitsgattungen durch das
lngenieurbUro Martinelli Lanfranchi Partner AG ausgeschrieben, die Vergaben
vorbereitet und dem Stadtrat zur Genehmigung unterbreitet.

4. Kostenvoranschlag / Kreditrecht

Gemâss dem technischen Bericht des Ingenieurbûros Martinelli Lanfranchi
Partner AG vom 17. November 2022 belaufen sich die Kosten fûr das erarbei-
tete Projekt auf CHF 475'000 (Genauigkeitsgrad t10o/o). Darin ist der am
12. Juli 2022 durch den Stadtrat bewilligten Kredit von CHF 43'000 enthalten.
Als Basis fûr die Kostenermittlung wurden aktuelle Offertpreise verwendet.

Leistungen Betrag inkl. MWST

Bauarbeiten CHF 404'000
Nebenarbeiten CHF 22'000
Technische Arbeiten CHF 49'000

Total Kreditbedarf inkl. 7.7% MWST CHF 475'000

Aufgrund der errechneten Grobkostenschâtzung wurde im Finanzplan
2022 - 2026, Konto-Nr. 617.5010.002, fùr die lnstandstellung der Parkplâtze ein
Betrag von CHF 630'000, aufgeteilt auf die Jahre 2023 und 2024, eingestellt.
Die kûnftige Belastung der Erfolgsrechnung betrâgt aufgrund der definierten
Nutzungsdauer von 40 Jahren jâhrlich CHF 1 1'875 (Folgekosten 2.5o/o).

ffiw
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Gemâss Art. 19, lit. d der Gemeindeordnung ist fûr die Bewilligung von neuen,
einmaligen Ausgaben zwischen CHF 400'000 und CHF 4'000'000 der Gemein-
derat zustândig.

Auf Antrag des Vorstandes Finanzen und Liegenschaften

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Fùr die lnstandstellung der ôffentlichen Parkplâtze an der Austrasse wird
ein Kredit von CHF 475'000 inkl.7 .7o/o MWST zulasten der lnvestitionsrech-
nung, Konto-Nr. 617.5010.002, bewilligt.

2. Dem Gemeinderat wird beantragt, fùr die lnstandstellung der ôffentlichen
Parkplâtze an der Austrasse einen Kredit von CHF 475'000 inkl. 7.7o/o
MWST zulasten der lnvestitionsrechnung, Konto-Nr. 617.5010.002, zu be-
willigen.

3. Das lngenieurbûro Martinelli Lanfranchi Partner AG, Glattbrugg, wird beauf-
tragt, die einzelnen Arbeitsgattungen auszuschreiben und die Vergaben
vorzubereiten. Diese werden dem stadtratzur Genehmigung vorgelegt.

4. Die Energie Opfikon AG wird eingeladen, die Ùberdachung der Parkflâche
mit einer Solaranlage zu prûfen.

5, Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat Bûlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bûlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.v.m.
S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrùndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

6. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Gemeinderat
- Bevôlkerungsdienste
- Anlagewart Sportanlage Au
- Bau und lnfrastruktur, Tiefbau
- Finanzen und Liegenschaften

ffi%
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Bleiker

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:

5l /^,
Roman Schmid

VERSANDT:
08.12.2022
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I nstandstell u n g ôffentliche Parkp lâtze Austrasse
Projekt- und Kreditbewilligung 6.1.5.1

Gestûtzt auf den Antrag des Stadtrates vom 6. Dezember 2022 und auf Art. 19,
lit. d der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT:

1. Fûr die lnstandstellung der ôffentlichen Parkplâtze an der Austrasse wird
ein Kredit von CHF 475'000 inkl7 .7% MWST zulasten der lnvestitionsrech-
nung, Konto-Nr. 617 .5010.002, bewilligt.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Stadtrat
- Bevôlkerungsdienste
- Anlagewart Sportanlage Au
- Bau und lnfrastruktur, Tiefbau
- Finanzen und Liegenschaften

ffiL%
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1. Ausgangslage

Fûr die zu sanierende Austrasse genehmigte der Stadtrat fûr die Abteilung Bau
und lnfrastruktur am 5. Oktober 2021 mit Beschluss Nr.2021-225 einen Projek-
tierungskredit und gab eine lngenieursubmission in Auftrag, fûr welche die Mar-
tinelli Lanfranchi PartnerAG, Glattbrugg, den Zuschlag erhielt. Wâhrend der Er-
stellung des Bauprojekts stellte sich die Frage, ob die sich ebenfalls in einem
schlechten Zustand befindenden ôffentlichen Parkplâtze, welche fûr die Sport-
anlage Au, die Waldhûtte, die Familiengârten sowie fûr Spaziergânger/innen zur
Verfùgung stehen, gleichzeitig instand gestellt werden sollen.

Der Stadtrat unterstûtzt dieses Vorgehen und bewilligte mit Beschluss Nr.2022-
168 vom 12. Juli 2022 einen Kredit von CHF 43'000 fûr die Erarbeitung eines
Projekts. Um die bestehenden Synergien mit der Strassensanierung optimal zu
nutzen, wurde das lngenieurbUro Martinelli Lanfranchi Partner AG beauftragt,
welches die Bauarbeiten danach auch gemeinsam ausschreibt, was ebenfalls
Vorteile mit sich bringt.

Das Projekt der Abteilung Bau und Infrastruktur fûr die Strassensanierung und
den Beleuchtungsersatz sowie den Ersatz der bestehenden Wasserleitungen
und des Elektrotrasses durch die Energie Opfikon AG wird dem Gemeinderat
gleichzeitig zur Beschlussfassung unterbreitet. Die beiden Teile des Bauvorha-
bens sind jedoch unabhàngig voneinander zu genehmigen. Dies, da die Stras-
sensanierung auch ohne die lnstandstellung der Parkplâtze ausgefûhrt wird,
hingegen die Parkplâtze bei einer allfâlligen Ablehnung des Strassensanie-
rungsprojekts derzeit nicht instand gestellt wûrden.

2. Projekt

Wie die zu sanierende Austrasse weisen auch die Parkplâtze Schâden wie
Risse und Belagsflicke auf. Auch sind lokale Setzungen zu erkennen und die
Abschlûsse sind teilweise beschâdigt. Daher werden entlang der Austrasse die
drei grossen Parkplâtze mit jeweils mehreren Parkfeldern instand gestellt.

Durch Sickersteine mit grôsseren Fugen erhalten die Parkfelder eine sickerfâ-
hige Oberflâche. Die Fahnryege auf den Parkflâchen werden mit einem Stras-
senbelag versehen,

Auf dem grossen Parkplatz am Ende der Austrasse bei der Wendeschlaufe wird
auf den Stirnseiten der Parkplâtze eine ungefâhr 1 m breite Grûnflâche geschaf-
fen, um die Entwâsserung zu verbessern. FUr elektrische Fahrzeuge werden
vier Parkplâtze erstellt. Die Kosten fûr die vier Ladestationen einschliesslich den
nôtigen Zuleitungen und lnstallationen trâgt die Energie Opfikon AG, FUr einen
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môglichen weiteren Ausbau der Elektro-Ladestationen wird zulasten der Stadt
Opfikon bereits eine zusâtzliche Rohranlage eingelegt. Somit mûssten bei ei-
nem Ausbau nur noch Grabarbeiten in den GrUnflâchen vorgenommen werden.

Der Winkel der schrâgen Parkplâtze entlang der Austrasse wird verkleinert, so-
dass diese weniger seitliche Ausdehnung benôtigen. Zusammen mit der Veren-
gung der Strasse in diesem Bereich entsteht ein 1.50 m breiter Streifen, welcher
bis vor den Eingang der Sportanlage als Gehweg ausgebaut wird. Dies ist er-
forderlich, da fûr die hinter den parkierten Fahrzeugen entlanggehenden Perso-
nen immer wieder gefâhrliche Situationen entstanden. Mit dem neuen Gehweg
wird diese Situation entschârft, Durch die Anderung des Winkels fallen einigé
Parkplâtze weg. Diese werden durch neue Parkfelder im Strassenbereich èr-
setzt, welche gleichzeitig als Verkehrsberuhigungsmassnahme dienen. Die der-
zeit vorhandenen Leitplanken werden entfernt.

Die lnstandstellung der Parkplâtze findet in Koordination mit dem Projekt der
Strassensanierung (Beginn: Juli 2023) voraussichtlich von anfangs November
bis Ende Dezember 2023 statt. Der Deckbelag ûber die gesamte Baustelle wird
im Sommer 2024 eingebaut.

3. Kostenvoranschlag / Kreditrecht

Gemâss dem technischen Bericht des lngenieurbûros Martinelli Lanfranchi
Partner AG vom 17. November 2022 belaufen sich die Kosten fûr das erarbei-
tete Projekt auf cHF475'000 (Genauigkeitsgrad t10%). Darin ist der am
12. Juli2022 durch den Stadtrat bewilligten Kredit von CHF 43'0OO enthalten.
Als Basis fûr die Kostenermittlung wurden aktuelle Offertpreise venruendet.

Leistungen Betrag inkl. MWST

Bauarbeiten CHF 404'000Nebenarbeiten CHF 22OOO
Technische Arbeiten CHF 49'000

Total Kreditbedarf inkl. 7.7o/o MWST eHE____:tZO!00

Aufgrund der errechneten Grobkostenschâtzung wurde im Finanzplan
2022 - 2026, Konto-Nr. 617 .5010.002, fûr die lnstandstellung der Parkplâtze ein
Betrag von CHF 630'000, aufgeteilt auf die Jahre 2023 uid 2024, eingestellt.
Die kûnftige Belastung der Erfolgsrechnung betrâgt aufgrund der definierten
Nutzungsdauer von 40 Jahren jâhrlich cHF 1 1'B7s (Folgekosten 2.s%).

Gemâss Art, 19, lit. d der Gemeindeordnung ist fûr die Bewilligung von neuen,
einmaligen Ausgaben zwischen CHF 400'O0O und CHF 4'000'Ô00 der Gemein-
derat zustândig.

ww
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4. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, fûr die lnstandstellung der ôffentlichen Park-
plâtze an der Austrasse einen Kredit von CHF 475'000 inkl7.7% MWST zulas-
ten der lnvestitionsrechnung, Konto-Nr . 617 .5010.002, zu bewilligen.

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber:qu
Roman Schmid li Bleiker

reW



=ov
L-_

LL
\o
l--a
sq

REcHNUNcspnûruNGsKoMMrssroN opFrKoN

I nstandstel lu n g ôffentl iche Parkplâtze Austrasse
Projekt- und Kreditbewilligung 6.1.5.'1

Ausgangslage

Die Austrasse sowie die ôffentlichen Parkplâtze Austrasse weisen massive Schàden im Belag
und den Strassenabschlûssen auf. Mit der Sanierung werden Strasse und Parkplatz wieder in

Stand gestellt.

Projektumfang

Entlang der Austrasse werden die drei grossen Parkplâtze instand gestellt. Durch Sickersteine
mit grôsseren Fugen erhalten die Parkfelder eine sickerfâhige Oberflâche. Die Fahrwege auf den
Parkflàchen werden mit einem Strassenbelag versehen.

Auf dem grossen Parkplatz am Ende der Austrasse bei der Wendeschlaufe wird auf den Stirnsei-
ten der Parkplàtze eine ungefâhr 1 Meter breite Grûnflâche geschaffen, um die Entwâsserung zu
verbessern. Fûr elektrische Fahzeuge werden vier Parkplâtze mit Ladesâule erstellt. Die Kosten
fûr die Ladestationen einschliesslich den nôtigen Zuleitungen und lnstallationen trâg die Energie
Opfikon AG. Fûr einen môglichen weiteren Ausbau werden zudem Leerrohre vorgesehen.

Kosten

Die Gesamtaufwendungen fûr die Sanierung der Parkplâtze betrâgt Total CHF. 475'000.-. Die
jâhrlichen Folgekosten bei einer Nutzungsdauer von 40 Jahren betragen CHF 1 1'875.- (2.5Yo).

Erwâgungen der RPK

Die lnstandstellung der Parkplâtze findet in Koordination mit der Strassensanierung Austrasse
voraussichtlich im Sommer 2023 statt.

Die RPK hat den vom Stadtrat vorgelegten Kreditantrag mit samt den Unterlagen sorgfâltig ge-
prûft. Anlâsslich der ausgehândigten Unterlagen hatte die RPK einige Fragen zum Projekt ge-

stellt, welche durch den SR zufriedenstellend beantwortet wurden. Bei einem Augenschein im
Oktober 2A20 war die RPK zudem vor Ort und konnte die sachliche Notwendigkeit festsiellen.
Die Austrasse sowie die Parkplâtze sind wichtige Zubringer fûr die Sportanlage, das Naherho-
lungsgebiet sowie die Waldhûtte. Aus Sicht der RPK ist auch die finanzielle Angemessenheit
gegeben.

Antrag

Gestûtzt auf die vorgehend formulierten Erwâgungen, stellt die RPK mit 5:0 Ja- Stimmen dem
Gemeinderat den Antrag, den Kredit zur Sanierung der Austrasse zu genehmigen.

Referent: Benjamin Baumgartner

lmil;

pràsident

i7u

Opfikon, 14. Mâr22023

Benjam n Baumga
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Amtliches Publikationsorgan 2024-2027 - grundlegende Bestimmungen - An-
trag an den Gemeinderat 0.11.3.3

Ausgangslage

Seit Jahrzenten ist der Stadt-Anzeiger das amtliche Publikationsorgan der Stadt
Opfikon. Fûr die Periode 2008-2011 wurde erstmals eine Submission durchge-
fûhrt. Eine weitere Submission folgte fUr die Jahre 2016-2019 mit Verlânge-
rungsoption bis Ende 2023.

Zustândigkeiten

Der Gemeinderat ist gemâss Gemeindeordnung Art. 18, lit. k fûr die grundle-
genden Bestimmungen zustândig. Dies betrifft den Grundsatzentscheid, ob die
Publikation elektronisch oder in Papierform erscheinen soll. Untergeordnete
Entscheide wie der Erscheinungsrhythmus oder die DurchfUhrung einer Sub-
mission sollen gemâss Ar1.27,lit. g vom Stadtrat getroffen werden.

Erscheinungsform

Fûr die amtlichen Publikationen hat der Schweizerische Gemeindeverband
(SGV) eine Plattform eingerichtet, die sehr benutzerfreundlich und kostengUns-
tig ist: das digitale Amtsblatt Schweiz. Mit dem digitalen Amtsblatt ist eine zeit-
nahe Verôffentlichung der amtlichen Publikationen môglich, was ein schnelleres
und effizienteres Arbeiten ermôglicht. Die amtlichen Publikationen sollen kûnftig
auf dieser Plattform publiziert werden.

Die informellen Publikationen sollen aktueller zugânglich sein. Dafûr soll kUnftig

digital first gelten. Meldungen und lnformationen sollen umgehend auf einer di-
gitalen Publikationsplattform aufgeschaltet werden und nicht wie bisher nur wô-
chentlich. Dies kônnen lnformationen der Stadt, aber auch redaktionelle Bei-
trâge sein. Auf eine journalistische Berichterstattung soll nicht verzichtet wer-
den. Auch diese sollen aber tagesaktuell zugânglich sein.

Um das Bedûrfnis nach einer gedruckten Zeitung abzudecken und den Kanal
der Printmedien weiterhin zu nutzen, soll eine Zeitung angeboten werden. Sie
soll alle zwei Wochen erscheinen und als Vollausgabe gratis an alle Haushalte
verteilt werden.

Vorgehen

Nach der grundlegenden Festlegung des Gemeinderats ûber die Erscheinungs-
form der amtlichen Publikationen wird eine Submission durch den Stadtrat
durchgefûhrt. Mit dem Obsiegenden der Submission wird wie bisher ein Vertrag
ûber vier Jahre mit der Option um Verlângerung um weitere vier Jahre abge-
schlossen.
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Auf Antrag des Stadtprâsidenten

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Dem Gemeinderat wird beantragt, ab 2024 die amtlichen Publikationen auf
der Plattform ePublikation des Schweizerischen Gemeindeverbandes
(SGV) zu verôffentlichen. Die weiteren Venrualtungspublikationen sollen mit
dem Grundsatz digitalfirst als digitale und gedruckte Version verbreitet wer-
den.

2. Der Stadtprâsident wird beauftragt, nach dem Beschluss des Gemeindera-
tes die Submission durchzufûhren und das Resultat dem Stadtrat zum Be-
schluss vorzulegen.

3. Gegen diesen Beschluss kann, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung an
gerechnet, beim Bezirksrat BUlach, Bahnhofstrasse 3, 8180 BUlach, innert
30 Tagen schriftlich Rekurs erhoben werden (S 19 Abs. 1 lit. a und d i.V.m.

S 19b Abs. 2 lit. c sowie $ 20 und $ 22 Abs. 1 VRG). Die Rekursschrift muss
einen Antrag und dessen Begrûndung enthalten. Der angefochtene Be-
schluss ist, soweit môglich, beizulegen.

4. Mitteilung durch Protokollauszug an:

- Gemeinderat
- Prâsidiales

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stad chreiber:

SITZUNG VOM

BESCHLUSS NR.

SEITE

R

VERSANDT
1 0.1 1 .2022

;?",h

08. November 2022
2022-248
2von2

d Willi Bleiker
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Amtliches P ublikationso rga n 2024-2027 - g ru nd legende Besti mm ungen
0.1 1 .3.3

Gestûtzt auf den Antrag des Stadtrates vom 8. November 2022 und auf Art. 18,
lit. k der Gemeindeordnung

BESCHLIESST DER GEMEINDERAT:

1 . Die amtlichen Publikationen werden ab 2024 digital auf der Plattform ePub-
I i kation des Schweizerischen Gemei ndeverbandes (SGV) verôffentl icht. Die
weiteren Venrualtungspublikationen sollen mit dem Grundsatz digitalfirst als
digitale und gedruckte Version verbreitet werden.

2. Mitteilung durch Protokollauszug an

- Stadtrat
- Stadtprâsident
- Prâsidiales

ffiw



=ovÉ
\

\o
l--o
sq

ANTRAG DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM

SEITE

08. November 2022
2von4

BERICHT

1. Ausgangslage

Seit Jahrzenten ist der Stadt-Anzeiger das amtliche Publikationsorgan der Stadt
Opfikon. Aufgrund der Kostenhôhe wurde fUr die Periode 2008-2011 erstmals
eine Submission durchgefûhrt. Aufgrund einer Verlângerungsoption war der Zu-
schlag an den Stadt-Anzeiger bis Ende 2015 môglich.

Eine weitere Submission erfolgte ftrr die Jahre 2016-2019 mit Verlângerungsop-
tion bis Ende 2023. Auch diesmal wurde der Stadt-Anzeiger als amtliches Pub-
likationsorgan bestimmt. Dabei entschied sich der Gemeinderat fûr eine Vari-
ante, bei der neben der gedruckten abonnierten Wochenzeitung und einer kos-
tenlosen Vollausgabe pro Monat eine digitale Publikation auf einer Webseite mit
entsprechender App angeboten wurde.

ln der Zwischenzeit hat sich die Digitalisierung weiterentwickelt und ausgebrei-
tet. Viele Dienste werden hauptsâchlich elektronisch genutzt. Trotzdem wird die
gedruckte Form von vielen Einwohnenden noch sehr geschâtzt. Dieser Entwick-
lung gilt es mit einer weiteren Ausschreibung gerecht zu werden.

2. Zustândigkeiten

Die Kompetenzen zur Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans sind in der
Gemeindeordnung festgelegt. Aufgrund von Vorgaben des Gemeindeamtes des
Kantons Zûrich ist der Gemeinderat fUr die grundlegenden Bestimmungen zu-
stândig (Art. 18, lit. k). Dies betrifft den Grundsatzentscheid, ob die Publikation
elektronisch oder in Papierform erscheinen soll. Untergeordnete Entscheide wie
der Erscheinungsrhythmus oder die Durchfûhrung einer Submission sollen ge-
mâss Arl.27,lit. g vom Stadtrat getroffen werden.

3. Erscheinungsform

Der Gemeinderat hat sich bereits bei der letzten Bestimmung des Publikations-
organs fùr eine Stârkung der digitalen Form ausgesprochen. Die Digitalisierung
hat sich weiter stark entwickelt. Es gilt auch beiden amtlichen Publikationen, mit
der Digitalisierung Schritt zu halten. Zu beachten sind aber auch die an einer
gedruckten Version interessierten Einwohnenden. Zurzeit macht es durchaus
noch Sinn, die Einwohnenden ûber mehr als einen Kanal zu informieren und
damit die Erreichbarkeit zu steigern. FUr eine rein digitale Publikation ist es zu
frûh, eine gedruckte Version wird noch als notwendig erachtet.

Bei den Publikationen gilt es zwischen den amtlichen und den informellen zu
unterscheiden. Bei den amtlichen Publikationen handelt es sich um VerfUgun-
gen und Beschlûsse zu denen entsprechende Rechtsmittel ergriffen werden
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kônnen. Bei den informellen Publikationen sind Hinweise auf die Venrualtungs-
tâtigkeiten, Veranstaltungen, Aktivitâten, Angebote etc. der Verwaltung zu fin-
den. Diese machen den Hauptteil der stâdtischen lnformationen aus.

Fûr die amtlichen Publikationen hat der Schweizerische Gemeindeverband
(SGV) eine Plattform eingerichtet, die sehr benutzerfreundlich und kostengûns-
tig ist: das digitale Amtsblatt Schweiz. Diese Plattform erleichtert die Suche nach
amtlichen Publikationen der Wohngemeinde deutlich. Auf der gleichen Plattform
sind alle amtlichen Publikationen der Kantone und immer mehr Gemeinden ein-
sehbar. So sind etwa auch die amtlichen Publikationen der Kantone und einiger
Gemeinden abgebildet. Damit ist eine zeitnahe Verôffentlichung der amtlichen
Publikationen môglich, was ein schnelleres und effizienteres Arbeiten ermôg-
licht. Die amtlichen Publikationen sollen kûnftig auf dieser Plattform publiziert
werden.

Die informellen Publikationen sollen aktueller zugânglich sein. DafUr soll kùnftig
digital first gelten. Meldungen und lnformationen sollen umgehend auf einer di-
gitalen Publikationsplattform aufgeschaltet werden und nicht wie bisher nur wô-
chentlich. Dies kônnen lnformationen der Stadt, aber auch redaktionelle Bei-
trâge sein. Auf eine journalistische Berichterstattung soll nicht verzichtet wer-
den. Auch diese sollen aber tagesaktuell zugânglich sein.

Um das Bedûrfnis nach einer gedruckten Zeitung abzudecken und den Kanal
der Printmedien weiterhin zu nutzen, soll eine Zeitung angeboten werden. Sie
soll alle zwei Wochen erscheinen und als Vollausgabe gratis an alle Haushalte
verteilt werden, womit auch die Abonnemente entfallen. Einerseits werden damit
alle Haushalte regelmâssig erreicht. Dies ist auch fûr politische lnformationen
von grosser Bedeutung. Andererseits war die lnformationsmenge fûr eine Wo-
chenzeitung in der letzten Zeit eher ungenûgend. Mit einer zweiwôchigen Zei-
tung gewinnt der lnformationsgehalt wieder mehr an Bedeutung.

4. Kosten

Die Kosten ftrr verschiedene denkbare Kombinationen von gedruckten und digi-
talen Medien sind erst nach einer Submission klar bestimmbar. Erste Abschât-
zungen sind aber môglich. Grundsâtzlich fallen die Kosten fùr die redaktionelle
Arbeit an. Bei der gedruckten Version fallen die Kosten fUr Papier, Druck und
Verteilung an. Einnahmen sind môglich mitAbonnementen und Werbung. Dabei
sind die Werbeeinnahmen bei den Printmedien hôher als bei den digitalen An-
geboten. Es ist damit zu rechnen, dass die Printmedien eher an Bedeutung ver-
lieren und damit die lnserateeinnahmen kûnftig eher abnehmen. Zudem zeigen
die Kosten aufgrund der Rohstoff- und Energiepreise zurzeit eher nach oben.

Am wenigsten Kosten verursacht wahrscheinlich eine rein digitale Version. Bei
den Varianten mit gedruckten Zeitungen sind die Kosten abhângig von der Hâu-
figkeit der Erscheinungsweise, den Abonnentenzahlen und den lnserateeinnah-
men.[K.qil
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5. Weiteres Vorgehen

Nach der grundlegenden Festlegung des Gemeinderats ûber die Erscheinungs-
form der amtlichen Publikationen wird eine Submission durch den Stadtrat
durchgefûhrt. Mit dem Obsiegenden der Submission wird wie bisher ein Vertrag
ûber vier Jahre mit der Option um Verlângerung um weitere vier Jahre abge-
schlossen.

6. Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt, ab 2024 die amtlichen Publikationen auf der
Plattform ePublikation des Schweizerischen Gemeindeverbandes (SGV) zu ver-
ôffentlichen. Die weiteren Venrrraltungspublikationen sollen mit dem Grundsatz
digital first als digitale und gedruckte Version verbreitet werden.

NAMENS DES STADTRATES
Prâsident: Stadtschreiber

5) l^
Roman Schmid Willi Bleiker
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Amtliches Publikationsorgan grundlegende Bestimmungen
0.11.3.3

1. Ausgangslage/Grundlagen

Seit Jahrzenten ist der Stadt-Anzeiger das amtliche Publikationsorgan der Stadt
Opfikon. Aufgrund der Kostenhöhe wurde für die Periode 2008-2011 erstmals
eine Submission durchgeführt. Aufgrund einer Verlängerungsoption war der Zu-
schlag an den Stadt-Anzeiger bis Ende 2015 möglich.

Eine weitere Submission erfolgte für die Jahre 2016-2019 mitVerlängerungsoption
bis Ende 2023. Auch diesmal wurde der Stadt-Anzeiger als amtliches Publikations-
organ bestimmt. Dabei entschied sich der Gemeinderat für eine Variante, bei der ne-
ben der gedruckten abonnierten Wochenzeitung und einer kostenlosen Vollausgabe
pro Monat eine digitale Publikation auf einer Webseite mitentsprechenderApp ange-
boten wurde.

In der Zwischenzeit hat sich die Digitalisierung weiterentwickelt und ausgebreitet.
Viele Dienste werden hauptsächlich elektronisch genutzt. Trotzdem wird die
gedruckte Form von vielen Einwohnenden noch sehr geschätzt.

2. Bearbeitung / Prüfung

Der Gemeinderat ist gemäss Gemeindeordnung Art. 18, lit. k für die grundlegenden
Bestimmungen zuständig. Dies betrifft den Grundsatzentscheid, ob die
Publikation elektronisch oder in Papierform erscheinen soll. Untergeordnete
Entscheide wie der Erscheinungsrhythmus oder die Durchführung einer Submission
sollen gemäss Art. 27, lit. g vom Stadtrat getroffen werden.

3. Erwägungen der Geschäftsprüfungskommission GPK

Die GPK hält fest, dass die Festlegung einer allfälligen Plattform als auch die Art
und Weise der Veröffentlichung von Verwaltungspublikationen mit der neuen Ge-
meindeordnung vollumfänglich in die Kompetenz des Stadtrates fällt. Es wird jedoch
begrüsst, dass weiterhin schriftliche Informationen verteilt werden wollen.

Ein allfälliger Ausschreibungsprozess könnte von der GPK nur noch aufgrund ihrer
Aufsichtsfunktion (auch in laufende Geschäfte) beobachtet werden, nicht aber be-
einflusst.
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4. Antrag

Gemäss den Erwägungen der Geschäftsprüfungskommission wird vorgeschlagen,
den Antrag des Stadtrates soweit abzuändern, dass dieser vollumfänglich in den
Kompetenzrahmen des Gemeinderats fällt.

Die Geschäftsprüfungskommission beantragt dem Gemeinderat daher, mit 5:2 Stim-
men, den Antrag des Stadtrates in geänderter Form anzunehmen:
die amtlichen Publikationen werden ab 2024 digital veröffentlicht.

Referent: Kevin Husi-Fiechter

NAMENS DER GESCHÄFTSPRÜFUNGSKOMMISSION
Der Präsident: Ein Mitglied:

.A ^^
Kevin Husi-Fiechter Andreas Baumgartner
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